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Amtliche Bekanntmachung 
 

Beschlüsse des Stadtparlaments Winterthur vom  

4. Dezember 2023 
 

 

 

I. 1. Das Budget der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der 
Produktegruppen in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2024 wird genehmigt.  
 

2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Ausgaben und Einnahmen in der In-
vestitionsrechnung des Verwaltungs- und Finanzvermögens für das Jahr 2024 wird 
genehmigt.  
 

3. Der Steuerfuss der ordentlichen Gemeindesteuern wird auf 125 Prozent (2023: 
125 %) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen 
Personalsteuer (24 Franken pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der 
Staatssteuer bezogen.  
 

4. Der Finanz- und Aufgabenplan (FAP) der Stadt Winterthur für die Jahre 2024 bis 
2027 wird in ablehnendem Sinn zur Kenntnis genommen.  
 

5. Der Stadtrat wird ermächtigt, pauschal in der Produktegruppe «Städtische Allge-
meinkosten» eingestellte Positionen im definitiven Budget den Produktegruppen zu 
belasten. 

  

II. Die Frist für die Berichterstattung zur Behördeninitiative betr. «Verbot biometrischer 
Gesichtserkennung» wird bis zum Abschluss der kantonsrätlichen Beratungen zum 
Geschäft KR-Nr. 5923 (Totalrevision des Gesetzes über die Information und den 
Datenschutz) erstreckt. 

  

III. Für die zusätzlichen Ausgaben beim baulichen Strassenunterhalt wird ein Nach-
tragskredit von Fr. 850’000 zum Globalkredit der Produktegruppe Tiefbau des Bud-
gets 2023 bewilligt. 

  

IV. 1. Dem privaten Gestaltungsplan «Am Bach - Mitte» wird zugestimmt.  
 

2. Der Stadtrat wird eingeladen, die Genehmigung durch die Baudirektion einzuho-
len sowie den privaten Gestaltungsplan «Am Bach - Mitte» amtlich zu publizieren 
und während der Rekursfrist öffentlich aufzulegen. Der Gestaltungsplan wird durch 
den Stadtrat mit separatem Beschluss in Kraft gesetzt. 
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Rechtsmittel:  
- Rekurs an den Bezirksrat; Frist 30 Tage ab Publikation 
- Stimmrechtsrekurs an den Bezirksrat; Frist 5 Tage ab Publikation 
 
Referendum an den Stadtrat (betrifft das Geschäft IV.) 
Frist: 60 Tage ab Publikation 
 
Die Detailbeschlüsse sind unter folgender Adresse abrufbar: 
https://parlament.winterthur.ch/sitzung  

 
 
Winterthur, 8. Dezember 2023 (Publikationsdatum) 
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